
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1995/1/17 11Os154/94
(11Os155/94), 11Os4/96, 14Os102/96

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.01.1995

Norm

StPO §314

Rechtssatz

Bloß denkmögliche bzw nicht gewählte Verteidigungsvarianten erfordern nicht die Stellung von Eventualfragen.

Entscheidungstexte
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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